
Information zur Datenerhebung der Gemeinde 
Neckarzimmern, Hauptstr. 4, 74865 Neckarzimmern 
 

- Gewerbemeldungen- und auskünfte 
 
Gemeindeverwaltung Gemeindeverwaltung Neckarzimmern 
Verantwortlicher nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister: Christian Stuber 

behördlicher 
Datenschutzbeauftragter 

E-Mail: datenschutz@neckarzimmern.de 

Zweck(e) der 
Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der 
Durchführung der Gewerbemeldung- und auskünfte 
erhoben und verarbeitet. 
§ 14 Abs. 5 Satz 2 GewO 

geplante 
Speicherungsdauer 

Die Daten werden ab sofort gespeichert und dies erfolgt 
solange, wie diese für die Aufgabenerfüllung notwendig 
sind. Ansonsten halten wir uns an die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. 

Gespeicherte Daten im 
Gewerberegister 

Angaben zur natürlichen Person: 
- Namenstitel  
- Familienname  
- Nachtitel  
- Vornamen  
- Namenszusatz  
- Geburtsname  
- Geburtsdatum 
- Geburtsort  
- Staatsangehörigkeiten  
- Geburtsland  
- Geschlecht  
- Adresse (Straße, Hausnummer, Straßenzusatz, Land, 

PLZ, Ort, Ortszusatz, Postfach/PLZ/Nr., Telefon, 
Telefax, E-Mail, Homepage)  

- Personenkonto (bei Verwendung best. 
Kassenschnittstellen)  

- Aufenthaltsgenehmigung (Status, Ausstelldatum, 
Ausstellungsbehörde, ggf. Befristung, Auflagen)  

- Handwerkskarte/Erlaubnis (Art, Grundlage, Status, 
Erteilungsdatum, ausstellende Behörde, ggf. 
Anmerkungen)  

- Funktion im Sinne des Gewerbes (Betriebsinhaber, 
Gesellschafter, gesetzlicher Vertreter ...)  

- Notizen  
- eAkte-Dokumente 
 

Angaben zur gewerblichen Person: 
- Eingetragener Name oder Betriebsbezeichnung  
- Zusatzbezeichnung  
- Ort und Art des Registers  
- Register Nr.  
- Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei 

Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen 
Vertreter (nur bei juristischen Personen)  

- Betriebsart  
- Betriebsform  



- Rechtsform  
- Vertretungsberechtigte Person (bei bestimmten 

Betriebs- und Rechtsformen)  
- Anschrift der Betriebsstätte (Straße, Hausnummer, 

Straßenzusatz, Land, PLZ, Ort, Ortszusatz, 
Postfach/PLZ, Nr., Telefon, Telefax, E-Mail, 
Homepage)   

- Anschrift der Hauptniederlassung (Straße, 
Hausnummer, Straßenzusatz, Land, PLZ, Ort, 
Ortszusatz, Postfach/PLZ, Nr., Telefon, Telefax, E-Mail, 
Homepage)  

- Frühere / künftige Betriebsstätte (Straße, Hausnummer, 
Straßenzusatz, Land, PLZ, Ort, Ortszusatz, 
Postfach/PLZ, Nr., Telefon, Telefax, E-Mail, 
Homepage)  

- Früherer Inhaber (Vorname, Nachname oder 
Betriebsbezeichnung)  

- Tätigkeiten (textliche Beschreibung, Beginn- und ggf. 
Enddatum, ggf. WZ-Branche, Schwerpunkttätigkeit)  

- Tätigkeiten werden im Haupt- oder Nebenerwerb 
betrieben  

- Anzahl der beschäftigten Personen (Teilzeit/Vollzeit)  
- Handwerkskarte/Erlaubnis (Art, Grundlage, Status, 

Erteilungsdatum, ausstellende Behörde, ggf. 
Anmerkungen)  

- Gründe der Meldung  
- Gültigkeit der Meldung  
- Aktenzeichen  
- Verdachtsmomente auf Scheinselbständigkeit / 

Schwarzarbeit  
- Notizen  
- eAkte-Dokumente 

Empfänger oder 
Kategorie von 
Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die 
Daten offengelegt 
werden) 

Nachstehend sind die Empfänger aufgeführt, denen nach 
Bundesrecht (Gewerbeordnung (GewO), Gewerbeanzeigen-
verordnung (GewAnzV), Gaststättengesetz (GastG), 
Gaststättengesetze der Länder, EG-Dienstleistungsrichtlinie, 
Gewerbezentralregister Verwaltungsvorschrift (GZRVwV), 
Bewacherverordnung (BewachV), Makler- und 
Bauträgerverordnung (MaBV), Finanzanlagenvermittler-
verordnung (FinVermV), Gesetz über das Kreditwesen (KWB), 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), Gesetz über Vermögens-
anlagen (VermAnlG), Gesetz über den Wertpapierhandel 
(WpHG), Verordnung über Immobiliardarlehensvermittlung 
(ImmVermV), Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele 
mit Gewinnmöglichkeit (SpielV), Verordnung über das 
Verfahren bei der Erteilung von Unbedenklichkeits-
bescheinigungen für andere Spiele im Sinne des § 33d Abs. 1 
der Gewerbeordnung (UnbBeschErtV), Jugendschutzgesetz 
(JuSchG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Glücksspiel-
staatsvertrag (GlüStV)) oder Landesrecht anlass- oder 
fallbezogen Personendaten übermittelt werden. Außerdem 
sind soweit erforderlich jeweils die Arten der möglichen 
übermittelten Daten aufgezählt. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 14 Abs. 5, Satz 2 GewO dürfen der Name, die 
betriebliche Anschrift und die angezeigte Tätigkeit des 
Gewerbetreibenden allgemein zugänglich gemacht werden.  



Externe Stelle 
Art der Daten  

Industrie- und 
Handelskammer 
Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister  

Zweck der 
Datenmitteilung  

Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

    
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Handwerkskammer  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister  

Zweck der 
Datenmitteilung  

Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

    
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Landesbehörde für 
Immissionsschutz  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem  

 Gewerberegister Erforderliche 
und gesetzlich zugelassene 
Daten aus dem 
Gewerberegister  

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

   
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Landesbehörde für 
Arbeitsschutz  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister  

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

    
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Eichamt  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister  

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

    
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Bundesagentur für Arbeit  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister  

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

    
Externe Stelle (Org- DGUV e.V. 



Einheit)  (Berufsgenossenschaften)  
Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 

zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Zollverwaltung  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  
 

Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Registergericht  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Landesamt für Statistik 

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Landesbehörde für 
Lebensmittelüberwachung  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

Externe Stelle (Org-Einh.)  Gewerbeaufsichtsamt  
Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 

zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Finanzamt  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  



Externe Stelle (Org-
Einheit)  

Andere Gewerbeämter  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Bauaufsicht  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Gewerbezentralregister  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Bundeszentralregister  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Einheitliche Stellen der 
Bundesländer und Kommunen  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Stadtkasse  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Steueramt Stadt Mosbach 

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 



Gewerberegister 
Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 

GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Weitere Behörden im Rahmen 
gesetzl. Regelungen  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 
Externe Stelle (Org-
Einheit)  

 
Sonstige private Empfänger bei 
nachgewiesenem berechtigtem 
Interesse oder vorliegender 
gesetzl. Grundlage  

Art der Daten  Erforderliche und gesetzlich 
zugelassene Daten aus dem 
Gewerberegister 

Zweck der Datenmitteilung Zur Erfüllung der in § 14 
GewO/GewAnzV genannten 
Aufgaben  

 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der 
Gemeindeverwaltung Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung 
unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten 
(Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen gemäß Art. 20 DSGVO 
zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 
DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten 
bereitzustellen,  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht 
auf den gesetzlichen Vorschriften. 

 
 
 Stand: 15.08.2019 


